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ENTSCHEIDUNG 

vom 5. Juni 1981 

T02/80 

Anmelder: 	 Bayer AG 

Kennwort: 	 "Bayer/Polyamidformmassen" 

EPU Artikel 84 Satz 2 

"Deutlichkeit (Kiarheit) der Patentansprflche" 

Leitsatz 

Deutlichkeit der PatentansprUche un Sinne von Artikel 84 

Satz 2 EPtJ bedeutet Kiarheit (wie ira englischen und französi-

schen Text). Ein Patentanspruch für eine Mischung entspricht 

diesem Erfordernis nicht, wenn die Anteilsangaben für die 

Bestandteile nicht bei jeder beanspruchten Zusainmensetzung 

zu der notwendigen Gesamtsumrne (bei Prozentangaben zu 100%) 

führen. 
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ENTSCHEIDUNG 

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 

vom 5. Juni 1981 

Beschwerdeführer: 	Bayer AG 

D-5090 Leverkusen 1 

Bundesrepublik Deutschiand 

Angegriffene 

Entscheidung: Entscheidung der PrUfungsabteilung 014 

des Europäischen Patentamts vom 19. März 1980, 

mit dem die europäische Patentanmeldung 

Nr. 79 100 575.4 (Veröffentlichungsnuinmer: 

0 005 150-Al) aufgrund des Artikels 97(1) EPU 

zurUckgewiesen worden ist. 

Zusarnmensetzung der Kammer: - 

D. Cadman 	Vorsitzender 

H.A. Robbers 	Mitglied 

0. Bossung 	Mitglied 



Sachverhalt und Anträqe 

I.. Die europaische Patentanmeldung Nr. 79 100 575.4 (Ver-

offentlichungsnummer: 0 005 150-Al) wurde am 26. Februar 

1979 unter Inanspruchnahme der Priorität vom 10. März 1978 

eingereicht. In einem Bescheid gemäB Artikel 96(2) EPU bejahte 

die PrUfungsabteilung des EPA. die Patentierbarkeit der 

Erfindung ira wesentlichen, d.h. insbesondere hinsichtlich 

Neuheit und erfinderischerTätigkeit. Sie rügte jedoch die 

Unstirnmigkeit der Prozentangaben im Hauptanspruch, da diese 

im Grenzbereich rnehrals 100% ergeben. Die Anmelderin legte 

neue PatentansprUche 1 bis 8 vor. Die gerügten Prozentangaben 

berichtigte sie aber nicht, weil als. zwingende Voraussetzung 

im Anspruch angegeben sei, dafi. die Summe der Komponenten 

jeweils 100% betragen mUsse. 

Daraufhin wurde die europaische Patentanmeldung durch Entscheidun 

der PrUfungsabteilung 014 des Europischen Patentamts vom 

19. März 1980 zuruckgewiesen. Der Entscheidung lagen die mit 

der Stellungnahme der Anmnelderin neu eingerei.chten Patent-

ansprüche 1 bis 8 zugrunde, deren Hauptanspruch folgenden 

Wortlaut hat: 

1.) Selbstverlöschende thermoplastische Formnmassen 

bestehend aus: 

1. 40-95 Gew.-% Polyamnide, 

2. 10-50 Gew. % Verstärkungs- und/oder Ftillstoffe 

und 

3. 0-5 Gew.-% V.erarbeitungshilfsmittel, Pigmente, 

Farbstoffe und/oder. Stabilisatoren, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Formnmassen eine Flamin-

schutzmittelkombination aus 
4. 0,5-20 Gew.-% Alkali- und/oder Irnmoniumpoly-

phosphate und 

5. 0,50-20 Gew.-% Phenol-Aldehyd-Harze enthalten, 

wobei die Summe aus 1) - 5) jeweils 100 Gew.-% 

betragen mnuB. 
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Die Zi.irUckweisung wird damit begrUndet, daB der Haupt-

anspruch nicht kiar und deutlich sei und somit nicht 

den Erfordernissen von Artikel 84 EPU genUge. 

II. Gegen die ZurUckweisung der Patentanmeldung hat die An-

melderin sodann am 28. April 1980 eine mit einer Begrtindung 

versehene Beschwerde eingereicht und die Beschwerdegebühr 

entrichtet. Die Anrnelderin hat beantragt, das Patent aufgrund 

der zuruckgewiesenen Anspruchsfassung zu erteilen. 

AuBerdem hat die Anmelderin zwei Hilfsanträge eingereicht; 

wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug 

genommen. Nach.einem Bescheid der Beschwerdekammer legte die 

Aninelderin mit Schriftsatz vom 15. Mai 1981, eingegangen am 

21. Mai, die PatentansprUche 1 bis 8 in neuer Fassung und 

mit angepaBter Beschreibungseinleitung vor. Der neu gefaBte 

Hauptanspruch hat folgenden Wortlaut: 

1) Selbstverlöschende thermoplastische Formmassen, 

dadurch gekennzeichnet, daB sieeine Flarnmschutz- 

rnittelkornbination von Alkali-und/oder Ammonium-

polyphosphat mit Phenol-Aldehyd-Harz enthalten 

und sich wie folgt zusammensetzen: 

1. mindestens 40 Gew.-% Polyamid, 

2. '10-50 Gew.-% Verstärkungs- und/oder Füllstoff 

und 

3. 0-5 Gew.% Verarbeitungshilfsmitte]., Pigment, 

Farbstoff und/oder Stabilisator, 

4. 0,5-20 Gew.-% Alkali- und/oder Aininoniumpoly-

phosphat und 

5.0,5-20 Gew.-% Phenol-Aldehyd-Harz, 

wobei die Sumrne aus 1) - 5) jeweils 100 Gew.-% 
betragen muB. 

Die Anmelderin beantragt nuninehr, die angefochtene Entscheidung 

aufzuheben und das Patent mit diesem Hauptanspruch, den rück-

bezogenen UnteransprUchen und der nunrnehr geltenden Beschreibung 

zu ertejien. 
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Entscheidurigsgrunde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Die Beschwerdekammer teilt den von der PrUfungsabteilung 

bei der Begründung der Zurückweisung vertretenen Stañdpunkt, 

daB der dainals geltende Anspruch 1 nicht kiar und deutlich 

sei. Wenn der Minimal-Gehalt der Koinponenten 2 bis 5 11 Gew.% 

betragt, b1eiben.fflr die Komponente 1 höchstens 89 Gew.% Ubrig. 

Trotzdem war für diese Komponente eine Obergrenze von 95 Gew.% 

angegeben. Die Voraussetzung, daB die Suinme aller Kornponenten 

100 Gew.% betragen mufi, ändert nichts an dieser Widersprüch-

lichkeit. IDer Fachmann könnte diesen Widerspruch nur nach 

LektUre der Beschreibung lösen. Die Patentansprüche sollen 

aber in sich widerspruchsfrei sein. Sie sollen ohne Hinzu-

ziehung der Beschreibung verstanden werden können. Dies gilt 

uxnso mehr als die Beschreibung nicht in alle Verfahrens-

sprachen tibersetzt wird (vgl.Art.14(7) EPtJ). 

3. Artikel 84 Satz 2 EPU verlangt, daB die Ansprüche deutlich 

(im englischen Text: clear; im französischen Text: clair) 

sein müssen. Diese Deutlichkeit, die im Sinne der beiden 

anderen Texte als Kiarheit zu verstehen ist, verlangt daher, 

daB ein Patentanspruch für eine Mischung hinsichtlich der 

Anteilsangaben für die einzelnen Bestandteile bei jeder 

beahspruchten Zusarnmensetzung der Mischung zur notwendigen 

Gesamtsumme (bei Prozentangaben zu 100%) fUhrt. 

Die nunmehr geltende Anspruchsfassung 1st in dieser Hinsicht 

nicht inehr zu beanstanden. Die WidersprUchlichkeit, daB die 

Anteils-Obergrenze der Kornponente 1 nicht mit dem Minimal-

Gehalt der Komponenten 2 bis 5 zu vereinbaren 1st, wurde 

beseitigt. Diese Anderung der Prozentobergrenze der 

Kornponente 1 ist aus dem Gesichtspünkt von Artikel 123 

Absatz 2 EPU nicht zu beanstanden. 

.1... 



4. Die Beschwerdekamrner teilt die schon von der Prüfungs-

abteilung zum Ausdruck gebrachte Auffassung, daB die 

Erfindung den Paten-tierungsvoraussetzungen des Europäischen 

Patentübereinkoinrnéns entspricht, insbesondere gegenUber 

dem bekanntgewordenen Stand der Technik neu 1st und die 

erforderliche erfinderische Tätlgkeit àufweist. 

Von dem Stand der .Téchnik unterscheidet sich die Erfindung 

dadurch, daB eine Flarnmschutzmjttelkonthjnatjon bestehend 

aus Alkali-und/oder Ammoniumpolyphosphat mit Phenol-Aldehyd--

Harz verwendet wird. Dieser Unterschied 1st im geltenden 

Hauptanspruch deutlich erkennbar gemacht. Die erfindungs-

gemäBe Lehre 1st daher neu. 

Die Erfindung •beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit. 

Es war nicht zu erwarten, daB die Beimischung des fUr 

sich allein leicht brennbaren Phenol-Aldehyd-Harzes zu 

Polyphosphat eine Flanunschutzmittelkonibjnation ergibt, die 

Forinmassen und Formkörpern aus Polyamiden eine vorzügliche 

Flammfestigkeit verleiht. In ihren Vergleichsversuchen hat 

die Anmelderin diesen Erfoig hinreichend glaubhaft gemacht. 

Eine erfinderische Tätigkeit ist' daher als gegeben anzusehen. 

5;. Es 1st kein Antrag auf RUckzahlung der BeschwerdegebUhr gestelit 

worden; der hier vorliegende Sachverhalt wUrde eine soiche MaB-

nahine auch nicht rechtfertig.en. 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

1. Die Entscheidung der PrUfungsabteilung 014 des Europäischen 

Patentamts vom 19. März 1980 wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen mitder 

Auflage, ein europäisches Patent aufgrund folgender Unter-

lagen zu erteilen: 

- Patentanspruche 1 bis 8, eingegangen am 21. Mai 1981; 

- Beschreibung Seiten 1, 2 und 5 bis 13 eingegangen am 

• 26. Februar 1979; 

- Beschreibung Seite 3, eingegangen aw 2. Februar 198; 

- Beschreibung Seite 4 eingegangen am 21. Mai 1981 mit der 

Berichtigung, daB auf Seite 3, Zeile 23, "US-PS 390195 

geändert werden muB .in "US-PS 3901952". 

Der Geschäftsstelleflbeamte: 	 Der Vorsitzende: 


